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3»irtrfj, best 24. ©ejember 1903.

©cfjittt inttttec feft aufS 3iel,
3tu8 toenigent wirb biet.

©er ^atibwerfcr- unb ®e«
werbeüerein nun 9tltftetten be=

fc^Io§ in einer fefjr gafjtreicE)
befugten Berfammtung üom
üorle|ten Sonntag, im nach»
[ten Sommer eine @ e ro e r 6 e»

auSftellung beS SimmattaleS gu üeranftalten.
©te SDiitrairfung aus ben §anbmert§meifter= unb ben
©eraerbefreifen be§ gangen SimmattaleS foil gefiebert
fein. SJian ermattet eine grofje Beteiligung unb bamit
auch eine umfangreiche StuSftellung.

©er ^anbmerfer- unb ©etuerbeüereiti Jorgen feierte
üorlefcten Sonntag feinen 50jährigen Beftanb bnrdh
ein hergerbebenbeS geft unb buret) Verausgabe einer
^odjintereffanten gefifdjrift, betitelt „gefttlänge". 3m
erften ©eil biefeS Buddes wirb in 9 ßapiteln bie ®e=

fdhidhte beS VanbtoerlS am linïen gürichfeeufer üon ben

älteften $eiten bis gut ©egenwart in SBort unb Bilb
bargefiellt, währenö ber gmeite ©eil ein üon ©util
Baumann, üRöbelfabrifant, üecfafjteS g e ft f p i e l :

„V a n b w e r f ^at einen golbenenBoben" ent=

fält, bäS ebenfo turgtoeilige als lebenswahre Sgenen
aus bem VanbmerfSleben ber ©egentoart bietet unb

wohl wert ift, in allen Vou&toe*ï2® unb
©ewerbeüereinen berSdjweig beim er ft en
fefilidfjen Slnlaffe ebenfalls aufgeführt gu

werben. SEBir hoben heute leibet nicht $eit unb 9îaum,
näher auf bie 3ubiIäumSfeier unb biefe litterarifdhe
©abe eingutreten unb müffen bieS bis nach Neujahr
üerfparen; wir wollen heute nur nodh notieren, baff
bas Budh gum greife üon 2 gr. bei ber Budhbruderei
Sdhläpfer & So. in Vorgen begogen werben fann, fo=

lange ber Borrat reid&t.

3n<cdt itttfr Ituifen bor £cl|tlt»0svvitfnn0cn.
(2lu8 ben Mitteilungen beS ©efretariateS be8 ©dpoeij. ©etnerbebereins.)

WK. lieber bie geraerblichen SeljrlingSprüfungen,
ihren $raed unb 9iu|en, ihre Slnforberungen an Sehr»
meifter itnb Sehrlinge befielen noch otelfadje Borurteile
unb 3rrtiimer, roeldhe gur fÇolge hüben, bah mancher
Wohlbegabte unb ftrebfame 3üngling, manche gefchidte
Sehrtocfter ihnen fernbleibt nnb biefe UnterlaffungS»
fünbe fpäter bereut.

©ie gentralprüfungSfommiffion beS Sdhraeigerifdhen
©eroerbeüereinS hot eS baljer für groedmäfjig befunben,
unter obgenanntem ©itel eine ^tugfdjrift gu publigieren
„gur Belehrung unb Ermahnung für ältere unb jüngere
Vanbraerfer", raeldfje auch gugleidh ben Sehrmeiftern,
ben ©Itern unb Bormünbern, ben Borftehern üon (Sr=

giehungSanftalten unb öffentlichen Schuten als 2Beg=

leitung bienen ïann unb üoiri Sefretariat beS Schroeig.
©eraerbeüereinS gratis begogen werben fann.

©ie glugfdjrift behgnbelt üorerft bie ©ntraid»
Inn g ber SehrlingSprüfnng.en unb ihre-ffteorganifation
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Zürich, de» S4. Dezember ltSVS.

Schau immer fest aufs Ziel,
Aus weuigem wird viel.

Uerimndsweselt.

Der Handwerker- und Ge>

Werbeverein von Altstetten be-
schloß in einer sehr zahlreich
besuchten Versammlung vom
vorletzten Sonntag, im nach-
sten Sommer eine Gewerbe-

ausstellung des Limmattales zu veranstalten.
Die Mitwirkung aus den Handwerksmeister- und den
Gewerbekreisen des ganzen Limmattales soll gesichert
sein. Man erwartet eine große Beteiligung und damit
auch eine umfangreiche Ausstellung.

Der Handwerker- und Gewerbeverein Horgen feierte
vorletzten Sonntag seinen 50jährigen Bestand durch
ein herzerhebendes Fest und durch Herausgabe einer
hochinteressanten Festschrift, betitelt „Festklänge". Im
ersten Teil dieses Buches wird in 9 Kapiteln die Ge-
schichte des Handwerks am linken Zürichseeufer von den

ältesten Zeiten bis zur Gegenwart in Wort und Bild
dargestellt, während der zweite Teil ein von Emil
Baumann, Möbelfabrikant, verfaßtes F est spiel:
„Handwerk hateinen goldenenBoden" ent-
hält, das ebenso kurzweilige als lebenswahre Szenen
aus dem Handwerksleben der Gegenwart bietet und

wohl wert ist, in allen Handwerks- und
Gewerbevereinen derSchweiz beim er st en
festlichen Anlasse ebenfalls aufgeführt zu

werden. Wir haben heute leider nicht Zeit und Raum,
näher auf die Jubiläumsfeier und diese litterarische
Gabe einzutreten und müssen dies bis nach Neujahr
versparen; wir wollen Heute nur noch notieren, daß
das Buch zum Preise von 2 Fr. bei der Buchdruckerei
Schlüpfer A Co. in Horgen bezogen werden kann, so-

lange der Vorrat reicht.

Zweck «nd Nutzen der Ketzrliugsprüfuugen.
(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbcvereins.)

Ueber die gewerblichen Lehrlingsprüfungen,
ihren Zweck und Nutzen, ihre Anforderungen an Lehr-
meister und Lehrlinge bestehen noch vielfache Vorurteile
und Irrtümer, welche zur Folge haben, daß mancher
wohlbegabte und strebsame Jüngling, manche geschickte

Lehrtochter ihnen fernbleibt und diese Unterlassungs-
fünde später bereut.

Die Zentralprüfungskommission des Schweizerischen
Gewerbevereins hat es daher für zweckmäßig befunden,
unter obgenanntem Titel eine Flugschrift zu publizieren
„zur Belehrung und Ermahnung für ältere und jüngere
Handwerker", welche auch zugleich den Lehrmeistern,
den Eltern und Vormündern, den Vorstehern von Er-
ziehungsanstalten und öffentlichen Schulen als Weg-
leitung dienen kann und vom Sekretariat des Schweiz.
Gewerbevereins gratis bezogen werden kann.

Die Flugschrift behandelt vorerst die Entwick-
lung der Lehrlingsprüfuvgen und ihre. Reorganisation
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burch ben Sdjmeiger. ©eraerbeöerein unb beantmortet
fobartn fotgenbe gragen:

2Ba8 Bejwetfeii bie Seljilittgèpriifungen
Tie 8ef)tling?prüfungett motten bie Setzlinge unb

Se^rtöc^ter mäljrenb ber Seljrgeit gum fÇIeifg urtb Sern-
eifer anfpornen. Sie motten ben praftifdjeit (Erfolg ber
58eruf?lef)re, bie mirttictjeu get h ig feiten unb beruflichen
Senntniffe uadjmeifen, bie Teilnehmer auf allfällige
notf) nadhgut]otenbe SCRänget unb gehler aufmerffartt
maiden. Sie erleichtern bem mit (Erfolg geprüften jungen
Çanbroerfer bie SBeiterbitbung unb bie Aufnahme in
anbern SSerfftätten. Sie ermöglichen bem Sfteifter bie
Slu?maf)I tüchtiger 2lrbeit?Eräfte.

Seber ftrebfame SUteufct) mirb burch öffentliche §tn=

erfennung feine? gleifje? unb feiner gähigfeiteu gu
neuer Tat traft entflammt. Söeun einem jungen jpanb=
merfer fchoit bei Stntritt ber Seljre bemufjt mirb, bah
er am (Enbe berfelben Our ben S3ertrauen?männeru
feine? §anbmerfe? unb bor bem gefamten Stanbe
9techenf(|aft geben müffe über bie gute 2lu?nü|uug
ber Sehrgeit, bann mag bie? für ihn ein um fo größerer
Stnfporn fein, niiht nur 511 tun unb gu laffeu, ma?
ihm bie Pflicht gebeut, nicht nur bie Seljrgeit bertrag?-
gemäfj â" boHenben, fonbcru fie mit ®t)ren gu botleuben
unb bie Slnerfennung at? tüchtiger t8eruf?genoffe fich

gu erroerben. Tann mirb ber ge'monnene Sehrbrief ihm
manche roohleingerichtete beftrenommiertc Sßerfftätte
öffnen, mo er feine berufliche 9Iu?bilbung berbolt«
ftänbigen fann.

Tie 8ehrliug?prüfungen fotten jeboch nicht btoS 80b
unb Stnerfennung fpenben. Sic motlen bie jungen
iganbroerfer nicht hochmütig machen. Sie foüeu biet-
mehr burch eine mohlmoHenbc ^Beurteilung ber Seift-
ungen ben fünftigeu ©efjilfen auf bie gehler unb
SDtängel feiner ®eruf?lel)re hmmeifeu. Selbjt ber 'hefte
Sehrmeifter fann ben begabteften gungen nicht gu einem
„Sfteifter" im gadj ergiehen. ÜDteifter unb Sehrtinge
finb fich feiten ihrer eigenen SWäugel uitb gehler bemüht.

gebe Sßerfftätte Em* atibere (Einrichtungen unb 2Berf=

geuge, jeher SKeifter anbere Sunbfchaft, anbete 3lrbeit?=
methoben. Ter auf ber Scfjroelle gur roeiten Sßelt
ftehenbe Unerfahrene bebarf ber mohlmeinenben SBirtfe
über bie SOiittet unb Sffiege gu feiner SJerboüfommnung
unb mirb fie, menu er bernünftig ift, banfbar ent=

gegen nehmen. SBenn fich erfahrene gadjmanner für
fein fernere? 2Bol)lcrgehen intereffieren unb ihn mit
mertboHen iRatfchlägen au?ftatten, fo mag bie? ebenfo
gut mie jebe Slnerfennung fein Streben förbern.

2ßem nüljeit bie SehrliiigSprüfungett
ißor allem au? bem Set)rling, begm. bem jungen

© el) i Ifen. TBie fdhou gejagt, merben fie ihn roährenb
ber Sehrgeit gum gleifj unb Serneifer anfpornen. Sie
merben ihn bagu anhalten, feine Pflicht getreulich gu
erfüllen unb feine 23critf?tel)re mit (Ehren gu botlenben.
§ier liegt ba? gunbamcnt gu feinem fünftigen ©ebeihen.

Turcf) bie Prüfung mirb ein einfichtiger gereifter
güngling fich bemuht, mie biet ihm noch S" feiner
boDftänbigcu Sluêbilbung fehlt, unb mie jebe? beffere
SBiffcn unb Sonnen ipm felber 9fu|en bringt. 9ftit bem
erroorbcuen Sehrbrief at? 2tu?roei? roohlbeftanbener
53eruf?lef)rc mirb ber Strbeit fuchenbe ©eljilfe im $n=
unb ?lu?lanb einen frcunblidjeren äßittfomm finben.
Tiefer erleichtert ihm bie berufliche 2tu?bitbung in guten
28crfftätteu unb gadfjf<h"leu.

(E? folltc be?hatb für jeben ftrebfamen unb begabten
güngliug eine greube unb eine (Eljre fein, an ben

8ehrling?prüfungeu teilnehmen gu Eönnen.
Ter gaule unb (Einfältige freilich mirb gu biefer

(Etuficht feiten gelangen unb nur bitrdj äufjeren $roang
fich bagu bequemen.

$u meldjer biefer ©nippen mollt 3hr, jimge £>anb=
merfer, Such gähten

Tie SehrUug?prüfuugcu nützen aber auch Seht
meifter. Ter Slnfpotn für ben Sehrling, feine Sehrgeit
mögtichft gu uü|en, feine Pflichten ernfter gu nehmen,
fommt eben foroot)! bem Sehrmeifter gu gut. Ta?
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durch den Schweizer. Gewerbeverein und beantwortet
sodann folgende Fragen:

Was bezwecken die Lehrlingsprüfungen?
Die Lehrlingsprüfungen wollen die Lehrlinge und

Lehrtöchter während der Lehrzeit zum Fleiß und Lern-
eifer anspornen. Sie wollen den praktischen Erfolg der
Berufslehre, die wirklichen Fähigkeiten und beruflichen
Kenntnisse nachweisen, die Teilnehmer auf allfällige
noch nachzuholende Mängel und Fehler aufmerksam
machen. Sie erleichtern dem mit Erfolg geprüften jungen
Handwerker die Weiterbildung und die Aufnahme in
andern Werkstätten. Sie ermöglichen dem Meister die

Auswahl tüchtiger Arbeitskräfte.
Jeder strebsame Mensch wird durch öffentliche An-

erkennung seines Fleißes und seiner Fähigkeiten zu
neuer Tatkraft entflammt. Wenn einem jungen Hand-
werker schon bei Antritt der Lehre bewußt wird, daß
er am Ende derselben vor den Vertrauensmännern
seines Handwerkes und vor dem gesamten Stande
Rechenschaft geben müsse über die gute Ausnützuug
der Lehrzeit, dann mag dies für ihn ein um so größerer
Ansporn sein, nicht nur zu tun und zu lassen, was
ihm die Pflicht gebeut, nicht nur die Lehrzeit Vertrags-
gemäß zu vollenden, sondern sie mit Ehren zu vollenden
und die Anerkennung als tüchtiger Berufsgeuosse sich

zu erwerben. Dann wird der gewonnene Lehrbrief ihm
manche wohleingerichtete bestrenommierte Werkstätte
öffnen, wo er seine berufliche Ausbildung vervoll-
ständigen kann.

Die Lehrlingsprüfungeu sollen jedoch nicht blos Lob
und Anerkennung spenden. Sie wollen die jungen
Handwerker rächt hochmütig machen. Sie sollen viel-
mehr durch eine wohlwollende Beurteilung der Leist-
ungeu den künftigen Gehilfen auf die Fehler und
Mängel seiner Berufslehre hinweisen. Selbst der beste

Lehrmeister kann den begabtesten Jungen nicht zu einem
„Meister" im Fach erziehen. Meister und Lehrlinge
sind sich selten ihrer eigenen Mängel und Fehler bewußt.

Jede Werkstätte hat andere Einrichtungen und Werk-
zeuge, jeder Meister andere Kundschaft, andere Arbeits-
Methoden. Der auf der Schwelle zur weiten Welt
stehende Unerfahrene bedarf der wohlmeinenden Winke
über die Mittel und Wege zu seiner Vervollkommnung
und wird sie, wenn er vernünftig ist, dankbar ent-
gegen nehmen. Wenn sich erfahrene Fachmänner für
sein ferneres Wohlergehen interessieren und ihn mit
wertvollen Ratschlägen ausstatten, so mag dies ebenso

gut wie jede Anerkennung sein Streben fördern.

Wem nützen die Lehrlingsprüfungen?
Vor allem aus dem Lehrling, bezw. dem jungen

Gehilfen. Wie schon gesagt, werden sie ihn während
der Lehrzeit zum Fleiß und Lerneifer anspornen. Sie
werden ihn dazu anhalten, seine Pflicht getreulich zu
erfüllen und seine Berufslehre mit Ehren zu vollenden.
Hier liegt das Fundament zu seinem künftigen Gedeihen.

Durch die Prüfung wird ein einsichtiger gereifter
Jüngling sich bewußt, wie viel ihm noch zu seiner
vollständigen Ausbildung fehlt, und wie jedes bessere

Wissen und Können ihm selber Nutzen bringt. Mit dem
erworbenen Lehrbrief als Ausweis wohlbestandener
Berufslehre wird der Arbeit suchende Gehilfe im In-
und Ausland einen freundlicheren Willkomm finden.
Dieser erleichtert ihm die berufliche Ausbildung in guten
Werkstätten und Fachschulen.

Es sollte deshalb für jeden strebsamen und begabten
Jüngling eine Freude und eine Ehre sein, an den

Lehrlingsprüfungeu teilnehmen zu können.
Der Faule und Einfältige freilich wird zu dieser

Einsicht selten gelangen und nur durch äußeren Zwang
sich dazu bequemen.

Zu welcher dieser Gruppen wollt Ihr, junge Hand-
ivcrker, Euch zählen?

Die Lehrlingsprüfungeu nützen aber auch dem Lehr
meister. Der Ansporn für den Lehrling, seine Lehrzeit
möglichst zu nützen, seine Pflichten ernster zu nehmen,
kommt eben sowohl dem Lehrmeister zu gut. Das
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Seljrberhältnis wirb qefeftigt, wenn ber Sehrling nur
unter ber Pebingung, baß er feine Seßrgeit bertragS»
gemäß boüenbet, auf beu Sei)rbrief Slnfprud) machen
fann.

Sic bielfad) gehörten Singen über bie bielen ißfufcßcr
werben fdjwinben, wenrt jeber arbeitfudjeube @el)ilfe
und) einem üluSwciS über feine berufliche ^Befähigung
gefragt unb fonfequent berjeuige beborgugt wirb, welcher
einen Sehrbrief befißt. Sie Meifterfdijaft hat eg in ber
§anb, biefen ^Befähigungsnachweis wirffam 31t machen
für bie Hebung ber SBernfStüdhtigfeit im gefatnteu ©e»
werbeftanb.

Sie Qcrgebnifje ber SehrlingSprüfuugen werben
fortwährend regiftriert unb biefe 9tegiftcr bei ber Sßaht
eines SehrmeifterS oft 31t Dîate gegogen. Obwohl nun
biefe ©rgebniffe nicht in jebem (falle für ober gegen
bie Süd)tigfeit unb pflichttreue eines SehrmeifterS
fpredjen, fo finb fie booh einer Reihenfolge üott
Sahren ein ftdjerer Maßftab für bie (Srfolge feiner
Sehrtätigfeit. 2Benu bie bei einem Sehrmeifter auS»
tretenben Sünglinge bnrchßhnittlich gute 9?oten erhalten,
wirb man ihm fünftighin gerne unb unter günftigereu
Pebingungett Änaben gur PerufSbilbuug anoertrauen.
Unfähige, pfticïjtûergeffene Sehrmeifter dagegen werben
erfannt an beu burcffwegS fclileihteu PrüfungSergeb»
niffen ihrer Sehrliuge. @S liegt im Sntereffe beS ge=

famten ©tanbeS, wenn folchermaßeu bie ©preit bon
bem SBeigen gefonbert wirb. Sßer fich als Sehrmeifter
unfähig erweift, bem follte auch bon ©efeßeS wegen
baS iftecht, Sehrlinge eingufteüen, entzogen werben.
§ier fänbe fich ^ richtige gorm beS PefäßigungS»
nachweifeS, beu fo biele Meifter wünfcljen, unb ein

gutes Mittel gur Pefämpfung beS PfufchertumS
SaS .üßorurteil fo bieter Meifter gegen bie Settlings*

Prüfungen ift heute nicht mehr gerechtfertigt, äöenn
auch "ach mancher Perbefferuug bedürftig, werben fie
both wt atlgemeineu fo gewiffenhaft bureßgeführt, baß
jeber Sehrmeifter bertrauenSboH feine Sehrlinge 31er

Seilnahme an halten fanu. @S ift nicht nur feine heilige
Pflicht, für einen tüchtigen Stachwuchs in feinem Perufe
gu forgen, fonbern er foö auch 9?ed)enf<haft ablegen
über bie Erfüllung biefer Verpflichtung. $efeer pfli^t-
getreue Meifter wirb alfo mit ©tolg unb greube feine
Sehrlinge gur Prüfung fdjtcfen — ober auch, 'neun
ber Ruf an il)u ergeht, als ffachejperte feine tatkräftige
Mitwirfung gitfichern.

Ser 9lußen ber SehtlingSprüfungeu für beu ge=
famten ©emerbefiattb, für ©taat unb ©emeinfehaft ift
offenfunbig. @S liegt ihnen ein hoher fittlidjer ©ebanfe,
ein ergiefjerifcheS Motib gu ©runbe. (511 dein fie bie

gewerbliche PerufSbilbung förberu, bermel)ren fie beu

PolïSwohlftanb. ©ie laffen erfeniten, baß eS beu §anb=
wertem unb ©ewerbetreibenbeit wirflich ernft ift um
bie fpebung ber PerufStüd)tigfeit. ©ie weden unb he»

leben folglich in Polf unb Peßörben ben Sinn für bie
§ebung beS ©ewerbeftanbeS unb für bie Förderung
unb ben Schuß ber gewerblichen Probuftion. Sie oft
noch bemerfbare Mißachtung beS ipanbwerfs wirb
fchwinben. Man wirb eher als borbem bie beffer ge=
faulten ©ohne bermöglidjer ©ttern bem §anbwerf gur
PerufSleßre anbertrauen.

Sie .fjanbwerfs» unb ©ewerbeüereine, welche Sehr»
lingSprüfungen beranftalten, werben an Sichtung unb
©pmpatie gewinnen, je mehr biefe Prüfungen bon
allen Meiftern begm. ihren Seßrlingen frequentiert unb
auSgeftaltet werben. Sie Seitung ber Prüfungen ift
eine ber fdjönften uttb banfbarften Slufgaben jener
Pereine, ©ie erhöhen bie Mitgliebergahl unb bermögen
eine regere PereinStätigfeit gu entfalten.

SBctrum halten ftdj betuwdj fo biele Sehrmeifter begm.

Seßrlinge ben Prüfungen fern?

fßmächft aus Unfenntnis. ©ie fertnen Weber ben
ffweef unb bie Pebeutung, noch bie Organifation unb
baS Perfahreu aus eigener Slnfchauung unb Peobadjt»
uug, unb laffen fich leicht bon Porurteilen leiten.
Ueberaü, wo bie SehrlingSprüfungen fich eingelebt
haben, nimmt biefeS P orurteil ab, bie Peteiligung
nimmt allmälig gu.

(ferner fcheiten biele Sehrlinge bie Peurteilung ißrer
Seiftungcu, weil fie meinen, biefetbe fei äußerft ftreng.
SieS ift nicht richtig. Sie Urteile ber ©fperten werben
atterbingS batb als gu ftreng, batb wieber als gu laj
unb gu milb befunben. 3u ber Pegel wirb burdß eine
fadjfunbige ^nftruftion unb Seitung bafür geforgt, baß
baS richtige Maß, ernft unb gerecht unb für alle mög»
(idhft gleichmäßig, gur ülnmenbung fommt. SSo offen»
bare Mißgriffe ober Irrtümer borliegen, hat ein Sehr»
meifter ober Schrling baS Ped)t, eine nochmalige
Prüfung ober eine Oberejpertife gu berlangen. @S

dürfen an bie Prüfungsteilnehmer nicht höhere Sin»

forberungeit geftcHt werben, als waS ein normal be=

gabter Säugling am ©djluffe feiner Seljrgeit unter
normalen Perhältniffen notwenbig wiffen unb fönnen
follte. ©S geugt bon einem fdjlecbten ©ewiffen beS

SehrtiugS (ober auch beS SehrmeifterS), wenn er fich
nicht getraut, ben befdjeibenen Slnforberungen fich
untergieljen.

@S bürfen fomit auch bie Sehrlinge bon ber Sanb»
feßaft eS getroft wagen, gemeinfam mit benjenigen ber
©tabt bie Prüfung gu beftetjen. 91ud) ben entfernteft
Söobnenben wirb bie Peteiligung bei gutem SEBiHen

möglich fein. ,9luS furcht bor Mißerfolg barf fich feiner
abhalten laffen.

Pur ber Srägpeit unb ©leichgiltigfeit ober ber Un»
feuntuiS ber Perßältniffe barf 'man eS alfo künftig
gufchretbeti, wenn ein junger Arbeiter fich nicht über
bie Seilnaßme an einer SehrlingSprüfung auSweifen fann.

lîctTditefccn«**
Mobet'ite ©djuiiebefiiuft. (Äorr.) Ueber biefeS Shema

hielt fürglich un ©ewerbemufeum 9larau §err ©chtoffer»
meifter p a u l P ä r P 0 o S auS Pafel einen projections»
bortrag, ber bon .ßaubmerfSmeiftern unb Äunftfreunben
aller Slrt fet)r gut befucht war.

3n über 50 Sichtbilbern würben bie Sfuuftwerfe
aller ©tilarteu ber Reihe nach borgeführt, fo baß
nachher jebermann einen gang anbern'Pegriff bon ber
wieber erwachten ©dimiebefunft fjatte.

12. Beck
Pieterleii bei Biel-Bienne

Telegramm-Adresse :

PAPPBElCK PI ET ERLEN.

Telepbon

Fabrik für
la. Holzcement Dachpappen
Isolipplatten Isolirteppiche

Korkplatten
und sämtliche Theer- und Asphaltfabrikate

Deckpapiere
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Lehrverhältnis wird gefestigt, wenn der Lehrling nur
unter der Bedingung, daß er seine Lehrzeit Vertrags-
gemäß vollendet, auf den Lehrbrief Auspruch machen
kann.

Die vielfach gehörten Klagen über die vielen Pfuscher
werden schwinden, wenn jeder arbeitsuchende Gehilse
nach einem Ausweis über seine berufliche Befähigung
gefragt und konsequent derjenige bevorzugt ivird, welcher
einen Lehrbrief besitzt. Die Meisterschaft hat es in der
Hand, diesen Befähigungsnachweis wirksam zu macheu
für die Hebung der Berufstüchtigkeit im gesamten Ge-
werbestand.

Die Ergebnisse der Lehrlingsprüfuugen werden
fortwährend registriert und diese Register bei der Wahl
eines Lehrmeisters oft zu Rate gezogen. Obwohl nun
diese Ergebnisse nicht in jedem Falle für oder gegen
die Tüchtigkeit und Pflichttreue eines Lehrmeisters
sprechen, so sind sie doch in einer Reihenfolge von
Jahren ein sicherer Maßstab für die Erfolge seiner
Lehrtätigkeit. Wenn die bei einem Lehrmeister aus-
tretenden Jünglinge durchschnittlich gute Noten erhalten,
wird man ihm künftighin gerne nnd unter günstigeren
Bedingungen Knaben zur Berufsbildung anvertrauen.
Unfähige, pflichtvergessene Lehrmeister dagegen werden
erkannt an den durchwegs schlechten Prüfungsergeb-
nissen ihrer Lehrlinge. Es liegt im Interesse des ge-
samten Standes, wenn solchermaßen die Spreu von
dem Weizen gesondert wird. Wer sich als Lehrmeister
unfähig erweist, dem sollte auch von Gesetzes wegen
das Recht, Lehrlinge einzustellen, entzogen werden.
Hier fände sich die richtige Form des Befähigungs-
Nachweises, den so viele Meister wünschen, und ein

gutes Mittel zur Bekämpfung des Pfuschertums!
Das Vorurteil, so vieler Meister gegen die Lehrlings-

Prüfungen ist heute nicht mehr gerechtfertigt. Wenn
auch noch mancher Verbesserung bedürftig, werden sie

doch im allgemeinen so gewissenhaft durchgeführt, daß
jeder Lehrmeister vertrauensvoll seine Lehrlinge zur
Teilnahme anhalten kaun. Es ist nicht nur seine heilige
Pflicht, für eü?en tüchtigen Nachwuchs in seinem Berufe
zu sorgen, sondern er soll auch Rechenschaft ablegen
über die Erfüllung dieser Verpflichtung. Jeder Pflicht-
getreue Meister wird also mit Stolz und Freude seine
Lehrlinge zur Prüfung schicken — oder auch, wenn
der Ruf an ihn ergeht, als Fachexperte seine tatkräftige
Mitwirkung zusichern.

Der Nutzen der Lehrlingsprüsungen für den ge-
samten Gewerbestand, für Staat und Gemeinschaft ist
offenkundig. Es liegt ihnen ein hoher sittlicher Gedanke,
ein erzieherisches Motiv zu Grunde. Indem sie die

gewerbliche Berufsbildung fördern, vermehren sie den

Volkswohlstand. Sie lassen erkennen, daß es den Hand-
werkern und Gewerbetreibenden wirklich ernst ist um
die Hebung der Berusstüchtigkeit. Sie wecken und be-
leben folglich in Volk und Behörden den Sinn für die
Hebung des Gewerbestandes und für die Förderung
und den Schutz der gewerblicheu Produktion. Die oft
noch bemerkbare Mißachtung des Handwerks wird
schwinden. Man wird eher als vordem die besser ge-
schulten Söhne vermöglicher Eltern dem Handwerk zur
Berufslehre anvertrauen.

Die Handwerks- und Gewerbevereine, welche Lehr-
lingsprüfungen veranstalten, werden an Achtung und
Sympatie gewinnen, je mehr diese Prüfungen von
allen Meistern bezw. ihren Lehrlingen frequentiert und
ausgestaltet werden. Die Leitung der Prüfungen ist
eine der schönsten und dankbarsten Aufgaben jener
Bereine. Sie erhöhen die Mitgliederzahl und vermögen
eine regere Vereinstätigkeit zu entfalten.

Warum halten sich dennoch so viele Lehrmeister bezw.

Lehrlinge den Prüfungen fern?

Zunächst ans Unkenntnis. Sie kennen weder den
Zweck nnd die Bedeutung, noch die Organisation und
das Verfahren aus eigener Anschauung und Beobacht-
ung, und lassen sich leicht von Vorurteilen leiten.
Ueberall, wo die Lehrlingsprüfuugen sich eingelebt
haben, nimmt dieses Vorurteil ab, die Beteiligung
nimmt allmälig zn.

Ferner scheuen viele Lehrlinge die Beurteilung ihrer
Leistungen, weil sie meinen, dieselbe sei äußerst streng.
Dies ist nicht richtig. Die Urteile der Experten werden
allerdings bald als zu streng, bald wieder als zu lax
und zu mild befunden. In der Regel wird durch eine
sachkundige Instruktion und Leitung dafür gesorgt, daß
das richtige Maß, ernst und gerecht und für alle mög-
lichst gleichmäßig, zur Anwendung kommt. Wo offen-
bare Mißgriffe oder Irrtümer vorliegen, hat ein Lehr-
meister oder Lehrling das Recht, eine nochmalige
Prüfung oder eine Oberexpertise zu verlangen. Es
dürfen an die Prüsungsteilnehmer nicht höhere An-
fvrderungen gestellt werden, als was em normal be-

gabter Jüngling am Schlüsse seiner Lehrzeit unter
normalen Verhältnissen notwendig wissen und können
sollte. Es zeugt von einem schlechten Gewissen des

Lehrlings (oder auch des Lehrmeisters), wenn er sich

nicht getraut, den bescheidenen Anforderungen sich zu
unterziehen.

Es dürfen somit auch die Lehrlinge von der Land-
schuft es getrost wagen, gemeinsam mit denjenigen der
Stadt die Prüfung zu bestehen. Auch den entferntest
Wohnenden wird die Beteiligung bei gutem Willen
möglich sein. Aus Furcht vor Mißerfolg darf sich keiner
abhalten lassen.

Nur der Trägheit und Gleichgiltigkeit oder der Un-
kenntnis der Verhältnisse darf 'man es also künftig
zuschreiben, wenn ein junger Arbeiter sich nicht über
die Teilnahme an einer Lehrlingsprüfung ausweisen kann.

Verschiedenes.
Moderne Schmiedekunst. (Korr.) Ueber dieses Thema

hielt kürzlich im Gewerbemuseum Aarau Herr Schlosser-
meister P a ulBür - B o o s aus Basel einen Projektions-
vortrag, der von Handwerksmeistern und Kunstfreunden
aller Art sehr gut besucht war.

In über 5() Lichtbildern wurden die Kunstwerke
aller Stilarten der Reihe nach vorgeführt, so daß
nachher jedermann einen ganz andern Begriff von der
wieder erwachten Schmiedekunst hatte.
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